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Situation 1:200

Produkteinformation der amtlichen Vermessung                                                                                

Die Angaben von Lage und Höhe erfolgte ohne Überprüfung auf dem Felde. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen den Anforderungen der
amtlichen Vermessung. Wir empfehlen Ihnen, insbesondere für Höhenbestimmungen, mehrere Punkte zu verwenden und gegenseitig zu kontrollieren.

Typische Höhengenauigkeit für Lagefixpunkte Kat. 3 (LFP3, auch Polygonpunkte genannt): 7.5 cm

Es ist immer von den im Plan angegebenen Ausgangshöhen auszugehen.
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Sichtdreieck bei den Ausfahrten                                                       

Projektierungsgeschwindigkeit, Vp = 50km/h
Anhaltesichtweite, A = 50m
Beobachtungsdistanz, B = 3.0m

B
 =

 3
.0

m

A = 50m

A = 50m

Vp = 50km/h

Vp = 50km/h

Sichtzonen:
Das schraffierte Sichtfeld muss von allen Sichtbehinderungen zwischen 60 cm und 3.00 m,
gemessen ab Strassen- bzw. Trottoirniveau, freigehalten werden.
Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement veranlasst, dass die Sichtzone auf dem
betroffenem Grundstück als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung angemerkt wird.

Zufahrten:
Die Sonderbewilligung für die Zufahrt zur Kantonsstrasse zu Gunsten der
betroffenen Grundstücke wird zusammen mit dem Projektbewilligungsentscheid erteilt.
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Sichtlinie PKW

Sichtlinie Fussgänger

best. Kandelaber

proj. Kandelaber

Geschwindigkeitsreduktion:
Von 60 km/h auf 50 km/h


